
Satzung

der

PEARL GOLD AG

in der Fassung der Hauptversammlungsbeschlusse vom 9. Januar 2025

A. Allgemeine Bestimmungen

Firma, Sitz

(1) Die Gesellschaft führtdie Firma PEARL GOLD AG.

(2) Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Frankfurt am Main.

§2
Gegenstand der Gesellschaft

(1) Gegenstand der Gesellschaft ist der direkte und indirekte Erwerb und die Entwicklung
von Beteiligungen und Konzessionen an auslandischen Bergbauunternehmen,
insbesondere im Bereich der Forderung von Gold- und anderen Edelmetallen sowie
die Erbringung von Beratungsleistungen und Projektentwicklungsleistungen auf dem
Gebiet der Entwicklung und Durchfuhrung von Projekten zur Gewinnung von Gold
und anderen Edelmetallen sowie auf dem Gebiet der Finanzierung solcherVorhaben.

(2) Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschaften berechtigt, die zur
Erreichung und Verwirklichung des Gegenstandes gemäßAbsatz 1 notwendig und
nützlicherscheinen. Sie kann hierzu insbesondere Zweigniederlassungen im In- und
Ausland errichten sowie Unternehmen gleicher oder verwandter Art grunden,
erwerben oder sich an ihnen beteiligen.

§3
Bekanntmachungen

Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen durch Veroffentlichung im Bundesanzeiger,
soweit das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt.
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B. Grundkapital und Aktien

§4
Grundkapital

(1) Das Grundkapital der Gesellschaft betragt

€25.000.000,00

(in Worten: Euro funfundzwanzig Millionen).

(2) Das Grundkapital ist eingeteilt in 25.000.000 (in Worten: funfundzwanzig Millionen)
Aktien ohne Nennbetrag (Stuckaktien).

(3) Der Vorstand ist ermachtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum Ablauf des
3. November 2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder in Teilbetragen
um insgesamt bis zu EUR 12.500.000,00 (in Worten: Euro zwolf Millionen
fünfhunderttausend) durch Ausgabe neuer Stückaktien gegen Bar und/oder
Sacheinlagen zu erhöhen („Genehmigtes Kapital 2021"). Die neuen Aktien nehmen
vom Beginn des Geschaftsjahres ihrer Ausgabe an am Gewinn teil. Soweit rechtlich
zulässig, kann derVorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats hiervon und von §60
Abs. 2 AktG abweichend festlegen, dass die neuen Aktien vom Beginn eines bereits
abgelaufenen Geschäftsjahres an, fürdas zum Zeitpunkt ihrer Ausgabe noch kein
Beschluss der Hauptversammlung uber die Verwendung des Bilanzgewinns gefasst
worden ist, am Gewinn teilnehmen.

Grundsätzlichsteht den Aktionärenein Bezugsrecht zu. Die Aktien könnenauch von
einem oder mehreren durch den Vorstand bestimmten Kreditinstituten oder
Unternehmen im Sinne von § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG mit der Verpflichtung
übernommen werden, sie ausschließlich den Aktionären zum Bezug anzubieten

(mittelbares Bezugsrecht). Der Vorstand ist jedoch ermachtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Bezugsrecht derAktionäreauszuschließen,

um Spitzenbeträgevom Bezugsrecht auszunehmen;

wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgt und der Ausgabebetrag
der neuen Aktien den Borsenpreis der bereits borsennotierten Aktien gleicher
Gattung und Ausstattung zum Zeitpunkt der endgultigen Festlegung des
Ausgabebetrages durch den Vorstand nicht wesentlich im Sinne von §§203
Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet. Die Anzahl der unter
Ausschluss des Bezugsrechts gemäß§§203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4
AktG ausgegebenen Aktien darf insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht
überschreiten, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im
Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf diese Zahl sind Aktien
anzurechnen, die aufgrund von Options- und/oder
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Wandelschuldverschreibungen ausgegeben werden oder auszugeben sind,
sofern die Schuldverschreibungen wahrend der Laufzeit dieser Ermachtigung
in entsprechender Anwendung des §186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss
des Bezugsrechts ausgegeben werden; ferner sind auf diese Zahl Aktien
anzurechnen, die während der Laufzeit dieser Ermachtigung unter
vereinfachtem Bezugsrechtsausschluss gemäßoder entsprechend § 186
Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder nach Rückerwerbveräußertwerden;

wenn die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen erfolgt, insbesondere zum
Zweck der Gewährung von Aktien im Rahmen von
Unternehmenszusammenschlüssen oder zum Zweck des Erwerbs von
Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen oder
sonstigen Vermögensgegenständenoder Ansprüchen auf den Erwerb von
Vermögensgegenständeneinschließlich Forderungen gegen die Gesellschaft
oder ihre Konzerngesellschaften.

Der Vorstand ist ermachtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren
Einzelheiten der Kapitalerhöhung sowie die Bedingungen der Aktienausgabe
festzulegen. Der Aufsichtsrat ist ermachtigt, die Fassung der Satzung nach
vollständigeroder teilweiser Durchführungder Erhöhungdes Grundkapitals aus dem
Genehmigten Kapital 2021 entsprechend dem Umfang der Kapitalerhohung aus dem
Genehmigten Kapital 2021 oder nach Ablauf der Ermachtigungsfrist anzupassen.

Sämtliche vorstehenden Ermächtigungen dieses Absatzes 3, einschließlich der
Ermächtigungen zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre mit Zustimmung
des Aufsichtsrats, gelten auch wahrend der Abwicklung der Gesellschaft, mit der
Maßgabe,dass die Abwickler an die Stelle des Vorstandes treten.

§5
Aktien

(1) Die Stückaktien lauten auf den Inhaber.

(2) Trifft im Falle einer Kapitalerhohung der Erhohungsbeschluss keine Bestimmung
darüber,ob die neuen Aktien auf denInhaber oder auf Namen lauten sollen, so lauten
sie aufden Inhaber.

(3) Bei einer Erhöhung des Grundkapitals kann die Gewinnbeteiligung neuer Aktien
abweichend von §60 Abs. (2) AktG bestimmt werden.
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§6
Form derAktienurkunden, Ausschluss der Verbriefung

(1) Die Form und der Inhalt der Aktienurkunden sowie der Gewinnanteil- und
Erneuerungsscheine setzt derVorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats fest. Das
gleiche gilt für andere von der Gesellschaft ausgegebene Wertpapiere. Die
Aktienurkunden sind von den Mitgliedern des Vorstands in vertretungsberechtigter
Zahl und darüberhinaus vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats zu unterzeichnen.

(2) Ein Anspruch der Aktionare auf Verbriefung ihrer Anteile sowie etwaiger
Gewinnanteil- und Erneuerungsscheine ist ausgeschlossen, soweit seine Gewahrung
nicht nach den Regeln erforderlich ist, die an einer Borse gelten, an der die Aktien
zugelassen sind.

(3) §43 Abs. 1 Wertpapierhandelsgesetz findet keine Anwendung.

C. Verfassung und Verwaltung der Gesellschaft

§7
Organe

Organe der Gesellschaft sind:

derVorstand,

der Aufsichtsrat und

die Hauptversammlung

Der Vorstand

§8
Zusammensetzung

(1) Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren Personen. Der Aufsichtsrat bestimmt
die Zahl der Mitglieder des Vorstands.

(2) Falls der Vorstand aus mehreren Personen besteht, kann der Aufsichtsrat ein Mitglied
des Vorstands zum Vorsitzenden und eines zum stellvertretenden Vorsitzenden des
Vorstands ernennen.
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§9
Beschlussfassung des Vorstands

Bei Abstimmungen im Vorstand entscheidet die einfache Mehrheit der abgegebenen
Stimmen. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. Ihm
obliegt auch die Leitung derVorstandssitzungen.

§10
Vertretung der Gesellschaft

(1) Wenn der Vorstand der Gesellschaft nur aus einer Person besteht, wird die
Gesellschaft durch den Alleinvorstand vertreten. Wenn der Vorstand der Gesellschaft
aus zwei oder mehr Vorstandsmitgliedern besteht, wird die Gesellschaft gesetzlich
durch zwei Mitglieder des Vorstands gemeinschaftlich oder durch ein Mitglied des
Vorstands in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.

(2) Der Aufsichtsrat kann einzelnen oder samtlichen Mitgliedern des Vorstands
Einzelvertretungsbefugnis erteilen und einzelne oder samtliche Mitglieder des
Vorstands von dem Verbot der Mehrfachvertretung des §181 Alt, 2 BGB befreien.

§11
Geschäftsführung

(1) Der Vorstand leitet die Gesellschaft und führt deren Geschäfte nach Maßgabeder
Gesetze, der Satzung und der Geschäftsordnung. Er ist gegenüberder Gesellschaft
verpflichtet, die Beschränkungeneinzuhalten, die die Satzung oder der Aufsichtsrat
fürden Umfang seiner Geschäftsführungsbefugnisfestgesetzt haben oder die sich
aus einem Beschluss der Hauptversammlung gemäß§119 Abs. 2 AktG ergeben.

(2) Welche Maßnahmen der Geschäftsführungder Zustimmung des Aufsichtsrates
bedürfen, legt der Aufsichtsrat in der Geschäftsordnungfürden Vorstand fest.

II. Der Aufsichtsrat

§12
Zusammensetzung

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus funf Mitgliedern.

(2) Die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder erfolgt, sofern die Hauptversammlung bei der
Wahl keine kürzere Amtszeit vorsieht, fur die Zeit bis zur Beendigung der
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(3)

Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats fur das vierte
Geschäftsjahrnach dem Beginn derAmtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem
die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. Wenn ein Aufsichtsratsmitglied vor
Ablauf seiner Amtszeit ausscheidet, erfolgt die Wahl eines Nachfolgers fur den Rest
der Amtszeit des ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds, sofern die
Hauptversammlung keine längereAmtszeit beschließt.

Jedes Aufsichtsratsmitglied kann sein Amt auch ohne wichtigen Grund durch eine an
den Vorsitzenden des Aufsichtsrats und den Vorstand zu richtende schriftliche
Erklärungoder Erklärungper E-Mail mit einer Frist von einem Monat niederlegen. Auf
schriftlichen Antrag oder Antrag per E-Mail des Ausscheidenden kann der
Vorsitzende des Aufsichtsrats von der Einhaltung dieser Frist absehen. Die
Entscheidung des Vorsitzenden ist zu dokumentieren.

§13
Vorsitz im Aufsichtsrat

(1) Der Aufsichtsrat wähltaus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter.
Die Amtszeit des Vorsitzenden und des Stellvertreters entspricht, soweit nicht bei der
Wahl eine kürzereAmtszeit bestimmt wird, ihrerjeweiligen Amtszeit als Mitglied des
Aufsichtsrats.

(2) Die Wahl erfolgt in der ersten Sitzung des Aufsichtsrats nach der Hauptversammlung,
mit der die Amtszeit des Vorsitzenden oder seines Stellvertreters ablauft; eine
gesonderte Einladung zu dieser Sitzung ist nicht erforderlich.

(3) Ergibt sich bei der Wahl des Vorsitzenden oder seines Stellvertreters in der ersten
Abstimmung keine einfache Stimmenmehrheit, so findet eine engere Wahl zwischen
denjenigen beiden Bewerbern, welche die meisten Stimmen aufsich vereinigen, statt.
Ergibt sich beim zweiten Wahlgang (engere Wahl) Stimmengleichheit, so zahlt die
Stimme des ältestenMitglieds des Aufsichtsrats zweifach.

(4) Das Ausscheiden des Vorsitzenden aus seinem Amt vor Ablauf der Amtszeit beruhrt
die FortdauerdesAmts des Stetlvertreters nicht. Das gleiche gilt umgekehrt. Scheidet
der Vorsitzende oder Stellvertreter vor Ablauf der Amtszeit aus seinem Amt aus. so
hat der Aufsichtsrat unverzuglich eine Neuwahl fur die restliche Amtszeit des
Ausgeschiedenen vorzunehmen.

§14
Geschäftsordnung

Der Aufsichtsrat kann sich im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und dieser Satzung
eine Geschäftsordnunggeben.
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§15
Sitzungen des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat soll im Regelfall einmal im Kalendervierteljahr, er muss zweimal im
Kalenderhalbjahr einberufen werden.

(2) Eine Sitzung ist auch dann einzuberufen, wenn ein Aufsichtsratsmitglied oder der
Vorstand dies unter Angabe des Zwecks und der Grunde bei dem Vorsitzenden des
Aufsichtsrats beantragt.

(3) Die Einberufung von Sitzungen des Aufsichtsrats erfolgt durch den Vorsitzenden oder
im Falle seiner Verhinderung durch seinen Stellvertreter. Die Einberufung kann
schriftlich, per Telefax oder per E-Mail erfolgen. Die Einberufung hat mit einer Frist
von vierzehn Tagen zu erfolgen. Bei der Berechnung der Frist werden der Tag der
Absendung der Eintadung und der Tag der Sitzung nicht mitgerechnet. In dringenden
Fällen kann der Vorsitzende die Frist abkürzen und die Sitzung auch mündlich oder
fernmündlich einberufen. Der Vorsitzende kann eine einberufene Sitzung aufheben
oder verlegen.

(4) Mit der Einberufung sind die Gegenstande der Tagesordnung mitzuteilen.
Beschlussanträge sind so rechtzeitig und in einer Form zu übersenden, dass eine
Stimmabgabe nach Maßgabevon §16 Abs. 4 Satz 2 möglich ist.

§16
Beschlussfassung

(1) Der Aufsichtsrat ist beschlussfahig, wenn mindestens drei Mitglieder, darunter der
Vorsitzende oder sein Stellvertreter, an der Beschlussfassung teilnehmen.

(2) Beschlüsse des Aufsichtsrats werden in der Regel in Sitzungen gefasst. Auf
Anordnung des Vorsitzenden konnen Sitzungen auch in einer Telefon- oder
Videokonferenz abgehalten werden. Der Vorsitzende bestimmt die Reihenfolge, in
der Tagesordnungspunkte verhandelt werden, sowie die Art der Abstimmung.

(3) Zu Gegenständender Tagesordnung, die nicht mit der Einberufung mitgeteilt worden
sind, können in einer Sitzung Beschlüsse nur dann gefasst werden, wenn kein
Mitglied widerspricht. Abwesenden Mitgliedern ist in einem solchen Fall Gelegenheit
zu geben, der Beschlussfassung innerhalb einer vom Vorsitzenden bestimmten,
angemessenen Frist, spätestens binnen sieben Tagen nach Mitteilung des
Beschlusses, nachträglichzu widersprechen; der Beschluss wird erst wirksam, wenn
kein abwesendes Mitglied innerhalb der Frist widersprochen hat.
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(4) Als anwesend gelten auch Mitglieder, die einer Sitzung durch Telefon- oder
Videokonferenz zugeschaltet sind; sie konnen durch die Telefon- oder
Videokonferenz an einer Beschlussfassung teilnehmen. Abwesende bzw. nicht per
Konferenzschaltung teilnehmende oder zugeschaltete Mitglieder konnen dadurch an
der Beschlussfassung teilnehmen, dass sie schriftliche Stimmabgaben
(Stimmbotschaften) an den Aufsichtsratsvorsitzenden uberreichen lassen; als
schriftliche Stimmabgabe in diesem Sinne gilt auch eine perTelefax oder per E-Mail
an ein anderes Aufsichtsratsmitglied ubermittelte Stimme.

(5) Außerhalb von Sitzungen sind schriftliche, mündliche, telefonische oder
Beschlussfassungen per Telefax oder per E-Mail zulassig, wenn dies vom
Vorsitzenden im Einzelfall bestimmt wird. Mitgliedern, die nicht an der
Beschlussfassung teilgenommen haben, ist Gelegenheit zu geben, der
Beschlussfassung innerhalb einer vom Vorsitzenden bestimmten, angemessenen
Frist, spätestens binnen sieben Tagen, zu widersprechen; der Beschluss wird erst
wirksam, wenn kein Mitglied, das nicht an der Beschlussfassung teilgenommen hat,
innerhalb der Frist widersprochen hat.

(6) Beschlüsse des Aufsichtsrats bedürfen der einfachen Mehrheit der abgegebenen
Stimmen, soweit nicht gesetzlich eine andere Mehrheit vorgeschrieben ist. Bei
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, im Falle seiner
Verhinderung oder Enthaltung die Stimme seines Stellvertreters.

§17
Niederschrift überSitzungen und Beschlüssedes Aufsichtsrats

(1) Über Sitzungen des Aufsichtsrats ist eine Niederschrift anzufertigen, die der
Vorsitzende zu unterzeichnen hat. In der Niederschrift sind der Ort und Tag der
Sitzung, die Teilnehmer, die Gegenstande derTagesordnung, der wesentliche Inhalt
derVerhandlungen und die Beschlusse des Aufsichtsrats anzugeben. Jedem Mitglied
des Aufsichtsrats ist eine vom Vorsitzenden oder im Falle seiner Verhinderung von
seinem Stellvertreter unterzeichnete Abschrift der Sitzungsniederschrift zuzuleiten.

(2) FürBeschlüssedes Aufsichtsrats, die außerhalbvon Sitzungen gefasst werden, gilt
Abs. 1 entsprechend mit der Maßgabe, dass in der Niederschrift auch die Art des
Zustandekommens der gefassten Beschlusse anzugeben ist.

(3) Der Vorsitzende ist ermachtigt, die zur Durchführung der Beschlüsse des
Aufsichtsrats und seiner Ausschusse erforderlichen Erklarungen abzugeben und
entgegenzunehmen, sofern die Durchfuhrung dem Aufsichtsrat obliegt. Im Falle der
Verhinderung des Vorsitzenden hat sein Stellvertreter diese Befugnisse.
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§18
Aufgaben des Aufsichtsrats

(1) Der Aufsichtsrat hat alle Aufgaben und Rechte, die ihm durch das Gesetz, die
Satzung oder in sonstiger Weise zugewiesen werden. Die Mitglieder des
Aufsichtsrats sind nicht an Auftrage und Weisungen gebunden.

(2) Der Aufsichtsrat beschließteine Geschäftsordnungfürden Vorstand. Darin bestimmt
er, welche Maßnahmender Geschäftsführungseiner Zustimmung bedurfen.

(3) Der Aufsichtsrat ist zur Vornahme von Satzungsanderungen berechtigt, die nur die
Fassung betreffen.

§19
Vertraulichkeit

(1) Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben auch nach dem Ausscheiden aus dem Amt
über vertrauliche Angaben und Geheimnisse, die ihnen durch ihre Tätigkeit im
Aufsichtsrat bekannt werden, Stitlschweigen zu bewahren. Will ein Mitglied des
Aufsichtsrats Informationen an Dritte weitergeben, von denen nicht mit Sicherheit
auszuschließen ist, dass sie vertraulich sind oder Geheimnisse der Gesellschaft
betreffen, so ist es verpflichtet, den Vorsitzenden vorher zu unterrichten und ihm
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.

(2) Ausscheidende Aufsichtsratsmitglieder haben alle in ihrem Besitz befindlichen
vertraulichen Unterlagen der Gesellschaft an den Aufsichtsratsvorsitzenden
zurückzugeben.

§20
Vergütungder Mitglieder des Aufsichtsrats

(1) Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält eine Vergütung, deren Höhe von der
Hauptversammlung festgelegt wird. Gehort ein Mitglied dem Aufsichtsrat nur einen
Teil des Geschäftsjahresan, bestimmt sich die Vergutung pro rata temporis.

(2) Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhalt das Doppelte der vorgenannten Vergutung,
der Stellvertreter des Vorsitzenden das Anderthalbfache der vorgenannten
Vergütung.

(3) Darüber hinaus erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrates Ersatz ihrer Auslagen
sowie des eventuell auf die Aufsichtsratsvergutung entfallenden
Mehrwertsteuerbetrages, soweit sie berechtigt sind, der Gesellschaft die
Umsatzsteuer gesondert in Rechnung zu stellen und dieses Recht auszuuben.
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Hauptversammlung

§21
Ort und Versammlungsformat der Hauptversammlung

(1) Die Hauptversammlung der Gesellschaft findet statt am Sitz der Gesellschaft oder an
einem deutschen Börsenplatz.

(2) Der Vorstand ist ermachtigt, fur bis zum Ablauf des 8. Dezember 2027 stattfindende
Hauptversammlungen vorzusehen, dass die Versammlung ohne physische Prasenz
derAktionäreoder ihrer Bevollmächtigtenam Ort der Hauptversammlung abgehalten
wird (virtuelle Hauptversammlung).

§22
Einberufung der Hauptversammlung

(1) Die Hauptversammlung wird vom Vorstand und in den gesetzlich vorgesehenen
Fällenvom Aufsichtsrat einberufen.

(2) Die Einberufung muss - soweit gesetzlich keine kurzere Frist zulässig ist -
mindestens dreißigTage vor dem Tag der Hauptversammlung erfolgen; dabei sind
derTagderEinberufung undderTag der Hauptversammlung nichtmitzurechnen. Die
Einberufungsfrist verlängertsich um die Tage der Anmeldefrist (§23 Abs. 1).

(3) Sind die Aktionäreder Gesellschaft namentlich bekannt, kann die Hauptversammlung
mit eingeschriebenem Brief an die der Gesellschaft zuletzt bekannte Adresse der
Aktionäreeinberufen werden.

(4) Die Hauptversammlung, die uber die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat, die
Gewinnverwendung und - soweit erforderlich - uber die Feststellung des
Jahresabschlusses des letzten Geschäftsjahrs beschließt (ordentliche
Hauptversammlung), findet innerhalb der ersten acht Monate eines jeden neuen
Geschäftsjahresstatt.

§23
Teilnahme an der Hauptversammlung

(1) Diejenigen Aktionäre,die an der Hauptversammlung teilnehmen oder das Stimmrecht
ausüben wollen, müssen sich zur Hauptversammlung anmelden und ihre
Berechtigung nachweisen. Die Anmeldung und der Nachweis der Berechtigung
müssen der Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfürmitgeteilten Adresse
mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung (Anmeldefrist) zugehen. Der
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Vorstand ist ermächtigt, in der Einberufung der Hauptversammlung eine kurzere, in
Tagen zu bemessende Anmeldefrist zu bestimmen.

(2) Die Einzelheiten überdie Anmeldung und die Ausstellung der Eintrittskarten sind in
der Einberufung bekanntzumachen.

(3) Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden. Für die
Erteilung, den Nachweis und den Widerruf der Vollmacht gelten die gesetzlichen
Regelungen.

(4) Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausubung des
Stimmrechts ist durch einen durch den Letztintermediar in Textform in deutscher oder
englischer Sprache ausgestellten Nachweis des Anteilsbesitzes nachzuweisen. Ein
Nachweis des Anteilsbesitzes gemäß§67c Abs. 3 AktG reicht aus. Der Nachweis
des Anteilsbesitzes hat sich auf den Geschaftsschluss des zweiundzwanzigsten
Tages vor der Hauptversammlung zu beziehen.

(5) Der Vorstand ist ermachtigt, vorzusehen, dass Aktionare ihre Stimmen ohne an der
Hauptversammlung teilzunehmen schriftlich oder im Wege elektronischer
Kommunikation abgeben dürfen (Briefwahl). Der Vorstand ist auch ermachtigt,
Bestimmungen zum Verfahren zu treffen. Diese werden mit der Einberufung zu
Hauptversammlung bekannt gemacht.

(6) Der Vorstand ist ermachtigt, vorzusehen, dass Aktionare an der Hauptversammlung
auch ohne Anwesenheit an deren Ort und ohne einen Bevollmachtigten teilnehmen
und sämtlicheodereinzelne ihrer Rechte ganz oderteilweise im Wege elektronischer
Kommunikation ausüben können. Der Vorstand ist auch ermächtigt, Bestimmungen
zum Umfang und Verfahren der Teilnahme und Rechtsausubung nach Satz 1 zu
treffen. Diese werden mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemacht.

(7) Der Vorstand sowie wahrend der Hauptversammlung der Versammlungsleiter gemäß
§ 25 Abs. 1 sind ermächtigt, die vollständige oder teilweise Bild- und/oder
Tonübertragungder Hauptversammlung in einervon demjeweils Ermächtigtennäher
zu bestimmenden Weise zuzulassen. Die Ubertragung kann auch auf eine Weise
erfolgen, die der ÖffentlichkeituneingeschränktenZugang verschafft.

(8) Die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats der Gesellschaft sollen an den
Hauptversammlungen persönlich teilnehmen. Ist einem Aufsichtsratsmitglied die
Anwesenheit am Ort der Hauptversammlung nicht moglich, so kann es auch im Wege
der Bild- und/oderTonübertragungteilnehmen.
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§24
Stimmrecht

In der Hauptversammlung gewährtjedeStückaktieeine Stimme.

§25
Leitung der Hauptversammlung

(1) Den Vorsitz in der Hauptversammlung fuhrt der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder
ein anderes von ihm bestimmtes Aufsichtsratsmitglied. Der Vorsitzende des
Aufsichtsrates kann auch einen Versammlungsleiter bestimmen, der nicht Mitglied
des Aufsichtsrates ist; er darf nicht Mitglied des Vorstandes oder der beurkundende
Notar sein. Ist weder der Vorsitzende noch eine von ihm hierfur bestimmte andere
Person anwesend, so ist der Versammlungsleiter von den Aktionaren unter Leitung
des ältesten anwesenden Aktionärs bzw. ältesten anwesenden Vertreters eines
Aktionärszu wählen.

(2) Der Vorsitzende leitet die Versammlung und bestimmt die Reihenfolge der
Beratungen sowie Art und Form der Abstimmung.

§26
Mehrheiten fürdie Beschlussfassung

(1) Beschlüsseder Hauptversammlung werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen
Stimmen und, soweit eine Kapitalmehrheit erforderlich ist, mit einfacher Mehrheit des
bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals gefasst, falls nicht das Gesetz
oder diese Satzung zwingend etwas anderes vorschreiben; das Erfordernis der
einfachen Mehrheit gilt auch - soweit gesetzlich zulassig - fur Satzungsanderungen
und Kapitalmaßnahmen.

(2) Wird bei einerWahl im ersten Wahlgang keine Mehrheit im Sinne von Abs. 1 erzielt,
so findet in einem zweiten Wahlgang eine Stichwahl zwischen den Vorgeschlagenen
statt, denen im ersten Wahlgang die beiden größtenStimmenzahlen zugefallen sind.
Ergibt sich im zweiten Wahlgang Stimmengleichheit zwischen Bewerbern, so
entscheidet das durch den Vorsitzenden zu ziehende Los.
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D. Rechnungslegung und Gewinnverteilung

§27
Geschäftsjahr

Geschäftsjahrist das Kalenderjahr.

§28
Rechnungslegung

(1) Der Vorstand hat alljahrlich innerhalb der gesetzlichen Frist den Jahresabschluss und
den Lagebericht für das vergangene Geschaftsjahr aufzustellen und dem
Abschlussprüfervorzulegen, Außerdemhat er diese Unterlagen zusammen mit dem
Vorschlag, den er der Hauptversammlung fur die Verwendung des Bilanzgewinns
machen will, dem Aufsichtsrat vorzulegen.

(2) Der Jahresabschluss, der Lagebericht, der Bericht des Aufsichtsrats und der
Vorschlag des Vorstands fur die Verwendung des Bilanzgewinns sind von der
Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumender Gesellschaft zur
Einsicht derAktionäreauszulegen.

(3) Billigt der Aufsichtsrat den Jahresabschluss, so ist dieser festgestellt.

(4) Die Hauptversammlung kann auch Sachausschüttungenbeschließen.



Bescheinigung

Hiermit bescheinige ich gemäß§181 Abs. 1 Satz 2 AktG, dass die geanderten
Bestimmungen der Satzung mit dem Beschluss uber die Satzungsanderung vom
9. Januar 2025, meine UVZ-Nr. S 51/2025, und die unveranderten Bestimmungen mit
dem zuletzt beim Handelsregister eingereichten vollstandigen Wortlaut der Satzung
übereinstimmen.

Frankfurt am Main, den 20. Januar 2025

^^y^%-
Jan Söbotta
N ota r

D51-25


